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BellandVision ist Betreiberin des dualen Systems BELLANDDual, das flächendeckend die regelmäßige 
Abholung gebrauchter Verkaufsverpackungen beim privaten Endverbraucher oder in dessen Nähe 
gem. § 6 Abs. 3 Verpackungsverordnung (VerpackV) gewährleistet. Ferner organisiert BellandVision 
innerhalb verschiedener bei den Landesbehörden angezeigter Branchenlösungen die Erfassung und 
Verwertung der an vergleichbare Anfallstellen gem. § 3 Abs. 11 Satz 2 VerpackV gelieferten 
Verkaufsverpackungen entsprechend den Vorgaben des § 6 Abs. 2 VerpackV.  
 
BellandVision erbringt ihre Leistungen aufgrund eigenständiger Verträge mit ihren Kunden. Diese 
Verträge sehen vor, dass der Kunde die vertragsgegenständlichen Verkaufsverpackungen zu 
bestimmten Zeitpunkten meldet und die vertraglich vereinbarten Entgelte abrechnet. Das 
Abrechnungswebportal soll dem Kunden die Erfüllung seiner Melde- und Abrechnungspflichten 
ermöglichen. 
 
Für die Nutzung des Abrechnungswebportals gilt folgendes: 
 
 
1.  Berechtigung zur Nutzung 
 
Der Kunde der BellandVision kann das Abrechnungswebportal erst nutzen, nachdem er diesen AGB 
zugestimmt hat. 
 
Die Nutzung setzt eine Registrierung und Freischaltung durch BellandVision voraus. Die Registrierung 
und Freischaltung, sowie die Vergabe der Zugangsdaten und des Passwortes erfolgt entsprechend 
der Hinweise, die BellandVision dem Nutzer vor Initiierung des Online-Abrechnungsservices und bei 
dessen Freischaltung zur Verfügung stellt. BellandVision ist berechtigt, dass Verfahren zur 
Registrierung und Freischaltung sowie die technischen Vorgaben einseitig mit einer angemessenen 
Frist zu ändern.  
 
 
2. Umfang der Nutzung 
 
Das Abrechnungswebportal dient ausschließlich der Abwicklung der sich aus dem jeweiligen 
Kundenvertrag ergebenden Melde- und Abrechnungspflichten. Trotz Nutzung des Abrechnungs-
webportals bleibt der Kunde verpflichtet, die von ihm vorzulegende Jahresabschlussmeldung in der 
im Kundenvertrag vorgesehenen Form vorzulegen. 
 
Im Übrigen bleibt das Recht zur Meldung in der im Kundenvertrag vorgesehenen Form grundsätzlich 
unberührt. 
 
 
3. Art und Weise der Nutzung 
 
Die Nutzung des Abrechnungswebportals erfolgt nach Maßgabe der Nutzungshinweise, die dem 
Nutzer durch BellandVision elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, 
diese Hinweise grundsätzlich zu beachten. 
 
Der Nutzer übermittelt Daten im Rahmen des Abrechnungswebportals ausschließlich über die durch 
BellandVision vorgegebenen Wege in der von BellandVision vorgegebenen Form. BellandVision ist 
berechtigt, diese Vorgaben bei geänderten Gegebenheiten, insbesondere technischen Neuerungen, 
mit einer angemessenen Ankündigungsfrist anzupassen. 
 

Die Nutzung des Abrechnungswebportals ist unentgeltlich. 
 
 



 
 
4. Gutschriftserstellung 
 
Aufgrund der Eingaben des Nutzers wird automatisch ein elektronischer Gutschriftsbeleg für die 
aufgrund der Meldung und Abrechnung des Nutzers zu zahlenden Entgelte erstellt. Die Zahlung der 
Entgelte erfolgt auf Basis dieses Beleges (Selbstveranlagung durch den Nutzer). 
 
Der Nutzer ist verpflichtet, die auf Basis seiner Angaben erstellte Gutschrift vor Versand seiner 
Meldung und Abrechnung an BellandVision auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. 
 
 
5. Sorgfaltspflichten des Nutzers 
 
Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass nur die mit der Meldung und Abrechnung betrauten 
Mitarbeiter seines Unternehmens Kenntnis über die Zugangsdaten und das Passwort zum geschützten 
Kundenbereich haben, diese die Zugangdaten und das Passwort sicher verwahren und diese 
ihrerseits nicht an unberechtigte Dritte weitergeben. 
 
Stellt der Nutzer fest oder hat er den Verdacht, dass die Zugangsdaten von Dritten unberechtigt 
genutzt werden, hat er BellandVision hierüber unverzüglich zu unterrichten. BellandVision und der 
Nutzer werden relevante Vorgänge daraufhin gemeinsam prüfen. Der Nutzer wird die Zugangsdaten 
und das Passwort unverzüglich ändern. 
 
 
 
6. Sperrung des Zugangs zum Abrechnungswebportal 
 
BellandVision ist zur Sperrung des Zugangs zum Abrechnungswebportal aus wichtigem Grund 
berechtigt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor: 
 

•••• Beendigung der Zusammenarbeit zwischen BellandVision und dem Nutzer gleich aus 
welchem Rechtsgrund 

•••• begründeter Verdacht der missbräuchlichen Nutzung der Abrechnungswebportals 
•••• ausdrücklicher Wunsch des Nutzers. 

 
 
7. Technische Störungen/Haftung von BellandVision 
 
BellandVision wird technische Störungen im Rahmen des technisch Möglichen und Zumutbaren 
schnellstmöglich beseitigen. Sie wird den Nutzer hierüber - soweit technisch möglich und zumutbar – 
hierüber informieren. Die Pflicht zur fristgerechten Meldung entsprechend der vertraglichen 
Regelungen zwischen BellandVision und dem Kunden bleibt hiervon unberührt. 
 
Informationen, die Seitens BellandVision zur Verfügung gestellt werden und nicht unmittelbar mit 
der jeweiligen Meldung und Abrechnung zusammenhängen, erfolgen unverbindlich. BellandVision 
haftet nicht für die Richtigkeit dieser Informationen. 
 
Im Übrigen ist die Haftung von BellandVision – im Rahmen des rechtlich Zulässigen – auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
 
8. Änderung der AGB 
 
Eine Änderung der AGB wird nur wirksam, wenn BellandVision auf diese Änderung und die 
Möglichkeit des Widerspruchs durch den Nutzer innerhalb eines Monats hinweist und der Nutzer die 
Widerspruchsfrist verstreichen lässt. Bei Widerspruch kann BellandVision die Nutzung des 
Abrechnungswebportals mit einer Frist von drei Monaten  untersagen.  
 
Die Änderungen und der Hinweis auf die Widerspruchsfrist können auch elektronisch erfolgen. 
 



 
9. Laufzeit/Beendigung 
 
Die AGB treten mit Bestätigung durch den Kunden in Kraft. BellandVision ist berechtigt, dass 
Abrechnungswebportal innerhalb einer angemessenen Frist insgesamt einzustellen. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 
 
 
10. Kundenvertrag 
 
Die Regelungen des Kundenvertrages bleiben unberührt, soweit nicht vorstehend etwas 
Abweichendes bestimmt ist.  

 
 


